
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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WerdarfeineBauabnahmedurchführen?

3. Wer darf eine Bauabnahme 
durchführen?

Autoren:Dr.ChristianVoit,SvenjaLoderer

DieAbnahmealsDreh-undAngelpunktdesBauvertragskann
und muss grundsätzlich vom Auftraggeber selbst gegenüber
demAuftragnehmervorgenommenunderklärtwerden.

InderBaupraxissindindesdieFälleüppigvorhanden,indenen
Dritte fürdenAuftraggeberhandelnoderzuhandelnglauben.
InalldiesenKonstellationenistfüreinewirksameAbnahmedie
ordnungsgemäße Bevollmächtigung des Dritten, d. h. dessen
Abnahmebefugnis, notwendig. Liegt diese Befugnis nicht vor,
soläuftgeradederAuftragnehmerGefahr,keineAbnahmesei-
nerBauleistungenerhaltenzuhaben.Werdarfnununterwel-
chen Voraussetzungen eine Bauabnahme für den Bauherrn
durchführen?

3.1 Juristische Personen

IstderAuftraggebereinejuristischePerson,sohandelnfürihn
seinegesetzlichenVertreter,insbesonderederVorstandderAG,
derGeschäftsführerderGmbH,dieGesellschafterbeiderOHG,
derKomplementärbeiderKGsowieProkuristen. Juristischen
Personen müssen ihre wichtigsten gesetzlichen Vertreter u. a.
auf ihremBriefpapierbenennen.DiekorrektenVertretungsver-
hältnisselassensichimDetailausdemHandelsregisterersehen.

   Praxistipp

Soll die Abnahme für eine juristische Person, die Bauherr
ist,durcheinenMitarbeitervorgenommenwerden,derkeine
aus dem Handelsregister ersichtliche Vertretungsbefugnis
besitzt, sollte sichderUnternehmereine schriftlicheHand-
lungsvollmacht (§ 54 HGB) für diesen Mitarbeiter vor der
Abnahme vorlegen lassen, die ausdrücklich die Abnahme-
befugnisumfasst.

WerdarfeineBauabnahmedurchführen?
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3.2 Öffentliche Auftraggeber

Ein Sonderproblem stellt die Abnahme durch öffentliche
Auftraggeber dar. Die wirksame Vertretung von öffentlichen
Auftraggebern ist häufig sehr schwierig gestaltet und für den
Auftragnehmerundurchsichtig.Gemeindenwerdenzumeistvon
ihremBürgermeister (jenachBundeslandauchGemeindevor-
stand oder Amtsdirektor genannt) wirksam vertreten. Bei der
Abnahmeerscheint jedoch–geradebeigrößerenöffentlichen
Auftraggebern–regelmäßignichtdergesetzlicheVertreter.Was
giltnunindiesemFall?

Die Abnahme hat weitreichende Auswirkungen, insbesondere
aufZahlungspflichtenundMängelansprüche;sie„belastet“den
öffentlichen Auftraggeber. Damit handelt es sich häufig nicht
mehrumeinGeschäftderlaufendenVerwaltung.Trotzdemstellt
die Rechtsprechung klar, dass die besonderen Vertretungs-
regeln füröffentlicheAuftraggeberbeiderAbnahmenicht zur
Anwendung kommen. Denn: Durch die Abnahme entstehen
keine neuen Verpflichtungen des öffentlichen Auftraggebers,
dienichtschonimBauvertragenthaltenwären.Damitkanndie
AbnahmewirksamauchvondemfürdasBauvorhabenzustän-
digen Beamten des Bauamts vorgenommen werden. Dieser
mussdannbeiderAbnahmedieFormaliazudenVorbehalten
fürMängelundVertragsstrafenbeachten;ansonstenverliertder
öffentlicheAuftraggeberseinedarauffußendenRechte.

Wichtig ist, dass die Abnahme von einem Mitarbeiter des öf-
fentlichenAuftraggeberserklärtwird,nichtvoneinemexternen
Architektur-/Ingenieurbüro;fürdiesesgeltendieVertretungsre-
gelungenimnachfolgenden►  Kapitel 3.3„Architekt/Bauleiter“.
Höchste Vorsicht ist schließlich für den Auftragnehmer immer
geboten,wennfürdenöffentlichenAuftraggeberPersonenoder
BehördenohneausdrücklicheVollmachthandeln,dienachden
öffentlich-rechtlichenZuständigkeitsregelnnichtfürdenöffentli-
chenAuftraggeberhandelndürfen.

   Praxistipp

DieAbnahmeerklärungdurcheinenMitarbeiterdesBauamts
istnurdannwirksam,wenndieserauchvomöffentlichenAuf-
traggeberzurAbnahmebevollmächtigtist.DieseVollmacht
istfürdenAuftragnehmernurschwerüberprüfbar.Häufigun-
terbleiben Rückfragen beim öffentlichen Auftraggeber. Das
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Abnahmeverlangen sollte der Auftragnehmer deshalb an
denöffentlichenAuftraggeberundnichtetwaandenzustän-
digen Beamten persönlich richten. Erscheint zur Abnahme
dannderBeamtedesBauamts, kannzumindest voneiner
AnscheinsvollmachtzurAbnahmeausgegangenwerden.

3.3 Architekt/Bauleiter

HäufignimmtderAuftraggeberdieAbnahmenichtselbst vor,
sondernzumAbnahmeterminerscheintnurderfürdenAuftrag-
gebertätigeArchitekt.

Architekten sind nicht originär durch ihren Architektenvertrag
bevollmächtigt,denBauherrninallenBelangenseinesBauvor-
habenszuvertreten.Dasheißt,derArchitekt istgrundsätzlich
nichtbevollmächtigt,dierechtsgeschäftlicheAbnahmefürden
Bauherrn zu erklären. Darüber hilft auch nicht hinweg, dass
die (technische) Abnahme der Bauleistungen Aufgabe des
Architektenist,dermitderLeistungsphase8aus§ 34HOAIbe-
auftragtwurde(Anlage10.1zurHOAI,Leistungsphase8Buch-
stabe k).

DerArchitekt istder technischeSachwalterdesBauherrnund
bereitet allenfalls die rechtsgeschäftliche Abnahme durch den
Bauherrn mit seiner technischen Abnahme vor (siehe Kapi-
tel 2.5).DerArchitekt ist dahernichtbefugt, fürdenBauherrn
dieAbnahmeoderdiemitdiesereinhergehendenMangel-und
Vertragsstrafenvorbehaltezuerklären.

Für eine wirksame rechtsgeschäftliche Abnahme benötigt der
Architekt also eine besondere Vollmacht des Auftraggebers.
HäufigwirddieseVollmachtbereitsimBauvertragdesAuftrag-
gebersmitdemAuftragnehmererteiltoderausdrücklichversagt.

GibteskeineausdrücklicheVollmachtdesArchitektenzurAb-
nahme,sokannsichdiesekonkludentausdenUmständener-
geben.DiefolgendenBeispieleerläuterndiesestillschweigende
Bevollmächtigung:
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• WennderBauherreinemvereinbartenAbnahmeterminfern-
bleibtunddiesenstattdessenvonseinemArchitektenwahr-
nehmenlässt,wirdderUnternehmerregelmäßigdavonaus-
gehen dürfen, dass der Architekt zur rechtsgeschäftlichen
Abnahme bevollmächtigt ist. Dies wird umso klarer, wenn
weitereUmständehinzukommen:

• Wenn der Architekt mit dem Unternehmer eine technische
Abnahme durchführt und anschließend mit dem Bauherrn
einenTerminzur rechtsgeschäftlichenAbnahmevereinbart,
so ist der Architekt stillschweigend zur Abnahme bevoll-
mächtigt,wennderBauherrdenArchitektenauchzudiesem
zweitenTerminentsendet,ohneselbstzuerscheinen.

• Hat der Architekt den Bauherrn bereits zuvor nicht nur in
technischerHinsicht,sondernauchbeidenVertragsverhand-
lungen, beim Vertragsabschluss oder bei der Vergabe von
Zusatzaufträgenrechtlichvertretenunddie(Zusatz-)Verträge
wurdenvomBauherrnerfüllt,kannderUnternehmerdavon
ausgehen, dass der Architekt auch die rechtsgeschäftliche
AbnahmefürdenBauherrndurchführendarf.

   Praxistipp

• Der Unternehmer kann sich nicht auf die Vollmacht des
ArchitektenzurrechtsgeschäftlichenAbnahmeverlassen,
wennihmkeineschriftlicheVollmachtserklärungdesBau-
herrnvorgelegtwirdoderkeineVollmacht imBauvertrag
enthaltenist.DieIndizienzurstillschweigendenVollmacht
desArchitekten führen inderBaupraxisstetszuStreitig-
keiten.DieRechtsprechunggehtsogardavonaus,dass
esdemAuftragnehmerdurchauszumutbarist,sichbeim
AuftraggeberüberdieVollmachtdesArchitektenzuerkun-
digen.

• AuftraggeberundAuftragnehmermüssendaraufachten,
dassdieVollmachtsfragedesArchitektenschon imBau-
vertragklargeregeltwird.SollderArchitektdenBauherrn
nicht rechtsgeschäftlich vertreten dürfen, kann dies im
Bauvertragniedergelegtwerden.SollderArchitektVertre-
tungsmachtfürdenBauherrnerhalten,istderUmfangfest-
zulegen(z. B.rechtsgeschäftlicheAbnahme,Mangel-und
Vertragsstrafenvorbehalte, Anerkennung von Stunden-
lohnzetteln,wirksameEntgegennahmevonBedenkenan-
meldungensowievonBehinderungs-und
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Fertigstellungsanzeigen des Auftragnehmers, Anerken-
nung von Rechnungen, Vergabe von Zusatzaufträgen,
GenehmigungvonNachträgenbiszueinembestimmten
Betragetc.).

Für die Abnahme durch den Bauleiter, durch den Projekt-
steuerer, durch Projektanten oder durch sonstige Berater des
BauherrngeltendieselbenRegelnwiefürdenArchitekten.

3.4 Sachverständiger

EinSachverständigerdesBauherrnnimmtinallerRegelnureine
technische Abnahme (siehe►  Kapitel 2.4) vor. Der Sachver-
ständige,derzurFeststellungderAbnahmereifegerufenwird,
istnichtstillschweigendzurrechtsgeschäftlichenAbnahmefür
denBauherrnbevollmächtigt.

Viele technische Abnahmeprotokolle von Sachverständigen
enthaltendenmissverständlichenHinweis:„Die Leistungen des 
Auftragnehmers sind – vorbehaltlich geringfügiger Mängel – 
mangelfrei und gelten als abgenommen.“DamitnimmtderSach-
verständigedieArbeitendesUnternehmersnichtimRechtssinn
ab, erbestätigt aber aus fachtechnischerSichtdieAbnahme-
reife.DerAuftraggeber,dereinsolchesAbnahmeprotokolldes
vonihmodergemeinsammitdemAuftragnehmerbeauftragten
Sachverständigenerhält,musshieraufbeiBedarfunverzüglich
reagierenundwidersprechen,daansonstendurchseinSchwei-
gen eine stillschweigende Abnahme eintritt. Ein Monat des
SchweigensistnachderRechtsprechungschonzulange.Ent-
sprechendes gilt auch für technische Abnahmeprotokolle des
ArchitektenoderBauleitersdesBauherrn(siehe►  Kapitel 2.2
und►  Kapitel 2.4).
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3.5 Mitwirkung des Auftragnehmers

Die Abnahme ist eine einseitige Erklärung des Auftraggebers
gegenüber dem Auftragnehmer. Eine Mitwirkung des Auftrag-
nehmers ist deshalb aus Rechtsgründen bei der Abnahme
nicht notwendig. Für den VOB-Bauvertrag wird die Abnahme
inAbwesenheitdesAuftragnehmerssogarausdrücklichin§ 12
Abs. 4Nr.2VOB/Bgeregelt(siehe►  Kapitel 2.4).

Die Anwesenheit bei der Abnahme ist dennoch für den Auf-
tragnehmerstetswichtig,damiterausersterHandund rasch
erfährt,obundwennjaunterwelchenVorbehaltenvomAuftrag-
geberdieAbnahmeerklärtwurde.



Das Baustellenhandbuch der Abnahme 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5840

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
mailto:service@forum-verlag.com
http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5840
http://www.forum-verlag.com



